
 

Häufig gestellte Fragen Nr.: 4.0.15 

 

_______________ ___________ 
Stand: 16.01.2008 Seite 1 von 1 

Thema: 
Obdachlosenangelegenheiten, Verwaltungsschule, Konversionsflächen 

 

Fragestellung: 
Welchen Produkten sind die folgenden Positionen des kameralistischen Gliederungsplans im 

doppischen Produktplan zuzuordnen? 

 
- Obdachlosenangelegenheiten (Abschnitt 11), 

- Verwaltungsschulen, die Lehrgänge für Verwaltungsangestellte auch aus anderen Gemeinden 

anbieten (Unterabschnitt 2430), 

- Konversionsflächen (Unterabschnitt 791). 

 

Lösungsansatz: 
Obdachlosenangelegenheiten: 

Der Produktrahmenplan sieht in der verbindlichen Produktgruppe 314 (Soziale Einrichtungen) bei-

spielhaft als Leistung Nr. 31414 soziale Einrichtungen für Wohnungslose vor. Damit dürften die 

wesentlichen Obdachlosenangelegenheiten abgedeckt sein. 

 

Verwaltungsschule: 

Verwaltungsschulen zählen nicht zu den Fachschulen, da diese - anders als die Verwaltungs-

schulen - nicht dem dualen Ausbildungssystem angehören. Verwaltungsschulen gehören statt-

dessen zur „Gattung“ der Berufsschulen, für die im Produktrahmenplan die Leistung 23110 vor-

gesehen ist. Im Übrigen teilen wir Ihre Meinung, wonach unter Produkt 1121 nur die Aus- und 

Fortbildung des eigenen Personals gefasst werden. 

 

Konversionsflächen: 

Das Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Konversionsflächen gehört zu der Vermittlung 

von Gewerbeflächen im Rahmen der Kommunalen Wirtschaftsförderung in der Produktgruppe 571 

(vgl. Leistung 57113). Im Übrigen fallen räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen in die 

Produktgruppe 511. Hierzu gehört insbesondere die verbindliche Bauleitplanung, die in der 

Leistung 51122 exemplarisch abgebildet ist.  
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